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1 Veranlassung und Zielsetzung 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsma-

nagement, Dezernat Planung Osthessen Standort Schotten, plant den Neubau der stark be-

fahrenen B 254 zwischen dem Stadtteil Maar der Stadt Lauterbach und dem Ortsteil Müs der 

Gemeinde Großenlüder. Hierfür ist ein verkehrsrechtliches Planfeststellungsverfahren (PFV) 

erforderlich. Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) – als Bestandteil der Genehmi-

gungsunterlagen des anstehenden PFV – legt zur Kompensation der mit der geplanten 

Maßnahme verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft Kompensationsmaßnahmen auf 

Flächen fest, die sich außerhalb des Eingriffsbereichs befinden. Eine dieser extern gelege-

nen Kompensationsflächen ist der Bereich des Maßnahmenkomplex 3 (Renaturierungen und 

Hochwasserschutz an der Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im Bereich An-

gersbach). Für die im Maßnahmenkomplex 3 dargestellten Kompensationsmaßnahmen an 

Oberflächengewässern und umgebenden Flächen ist eine wasserrechtliche Genehmigungs-

planung als ergänzende Unterlage zum Landschaftspflegerischen Begleitplan erforderlich, 

welche hiermit vorgelegt wird. 

Die vorliegende ergänzende Unterlage zum Landschaftspflegerischen Begleitplan ist Be-

standteil der planungsrechtlichen Unterlagen für die Realisierung des Neubauvorhabens 

B 254 zwischen Lauterbach/Maar und Großenlüder/Müs.  

Die Kompensationsfläche Angersbach – im Folgenden als Plangebiet bezeichnet – liegt im 

Talgebiet der Lauter in der Gemeinde Wartenberg. Sie umfasst einen Abschnitt der Lauter, 

Seitengewässer der Lauter sowie die umgebenden Flächen nördlich von Angersbach, die 

aktuell als Grünland, vorwiegend im Silageschnitt, genutzt werden. (vgl. LBP) 

Die Lauter weist im Plangebiet eine stark bis deutlich veränderte Gewässerstruktur auf, die 

Nebengewässer sind stark, überwiegend sogar vollständig verändert. Neben dem hohen 

Absturz einer Wehranlage finden sich auch streckenweise Uferbefestigungen und Verroh-

rungen, so dass keine natürliche Gewässerentwicklung möglich ist. Ziel der Renaturierung ist 

es, für die Gewässer mit ihren Uferbereichen die Möglichkeiten zur natürlichen Entfaltung zu 

verbessern. Hierfür wird durch Entfernung von Gewässerverbauungen sowie Initialmaßnah-

men (Aufweitungen, Laufverlegungen und Einbau von Leitwerken/Totholz) die Gewässerdy-

namik reaktiviert. Weiterhin werden entlang der Fließgewässer Randstreifen eingerichtet, um 

den Bewuchs mit Ufergehölzen zu fördern bzw. zu ermöglichen. Diese sollen sowohl die 

Strukturierung des Gewässerbettes als auch die Uferbefestigung unterstützen. Durch Be-

schattung wird außerdem eine vielfältige Bodenstruktur des Gewässers gefördert. 

Die Durchgängigkeit der Lauter für Wasserorganismen ist durch die Wehranlage und Verroh-

rungen im Gewässersystem nicht mehr gegeben. Um die Passierbarkeit wiederherzustellen, 

erfolgt ein Umbau des Wehres in eine „raue“ Sohlgleite. Verrohrungen und Querverbauun-

gen werden entfernt, die entsprechenden Bereiche naturnah umgestaltet.  

Die Talbereiche der Lauter und ihrer Seitengewässer sind u.a. von einem engmaschigen 

Drainagesystem durchzogen, das zu einer starken Entwässerung der Flächen führt. Ziel ist 

die Wiedervernässung und Entwicklung von großflächigen Feuchtgrünländern in den Tal-

bereichen. Hierzu werden für die östlich gelegene Teilfläche evtl. vorhandene Drainagen 

außer Funktion gesetzt und Flachwasserbereiche angelegt, die durch Flutrinnen und erleich-

terte Hochwasserübertritte gespeist werden. Die Gewässerunterhaltung wird im gesamten 
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Plangebiet eingestellt. Für die westlich gelegene Teilfläche wird zur Steuerung des Wasser-

haushaltes in der Aue ein kleines Regelwehr in den Entwässerungsgraben eingebracht.  

Die Maßnahmen, die in der vorliegenden Planung in Text und Plänen umfassend dargestellt 

sind, wurden derart konzipiert, dass keine nachteiligen Wirkungen auf Grundstücke außer-

halb des Planungsbereiches, beispielsweise auf die landwirtschaftliche Nutzungsfähigkeit, 

erzeugt werden.  

2 Lage und Beschreibung des Gebietes 

2.1 Lage und Beschreibung des Plangebietes 

Die Kompensationsfläche Angersbach liegt nordöstlich der Ortslage von Angersbach, einem 

Ortsteil der Gemeinde Wartenberg bei Lauterbach (Hessen) im Vogelsbergkreis (s. Plan 

12.10 Bl.Nr. 1). Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 30,9 ha in zwei Teilflächen.  

Der einbezogene Abschnitt der Lauter beginnt mit der Feldwegebrücke und der hier vorhan-

denen Wehranlage bei Flusskilometer (FK) 6+600 und endet an der Bahnstrecke bei 

FK 4+700. Bei FK 5+600 kreuzt die K 82 mit einem Brückenbauwerk und teilt das Plangebiet 

in zwei Teilbereiche. Die nördliche Grenze bildet die Bahnlinie sowie vorhandene Bebauung. 

Flussaufwärts nach Westen begrenzt ein bestehender Feldweg das Gebiet. Der erste Teilbe-

reich wird im Süden entlang der Aue durch die bestehende B 254 und Bebauung abgegrenzt 

und endet östlich an der K82. Der zweite Teilbereich beginnt westlich der K82 und wird in 

südöstlicher Verlaufsrichtung hin von dem Wirtschaftsweg zum Hornberg („Alter Weg“) be-

grenzt. Östlich bildet wieder ein bestehender Feldweg die Gebietsgrenze. Aktuell werden die 

das Gewässer umgebenden Flächen als Grünland, vorwiegend im Silageschnitt, genutzt.  

Die betroffenen Flurstücke des Plangebietes sind folgender Tabelle zu entnehmen. 

Tabelle 2: Verzeichnis der von den Maßnahmen betroffenen Flurstücke 

Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach 

Flur 1 3 12 

  Flurstücke  Flurstücke  Flurstücke  

163/2  55/1-55/2  204 

164 – 179 56– 58    

180/4  62   

181 63/1   

182/1-182/2  65/1   

183 - 188 66 - 105    

189/1 123   

191 - 195  129   

203/16,  133-134   

203/26,  135/2    

204/7 136-137   

218 - 221  139   
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224-225 140/1   

226/3  141 – 147    

227/1-227/2  157   

228-229 161/1    

235-236 162-163   

  164/1    

  165-167   

  185 – 187   

  189 – 191    

  192/1    

  193/1   

  194 - 196    

  198   

  200-201   

  206   

  208   

  210/1    

  211   

 

Die Lauter – als Hauptfließgewässer – tritt von Norden her in das Plangebiet ein, verläuft 

nach der Unterquerung der K82 in östlicher Richtung weiter und verlässt das Gebiet nach 

Nordosten. Der in die Renaturierung einbezogene Abschnitt ist ca. 1820 m lang. 

Der Mühlgraben zweigt beim Eintritt der Lauter in das Plangebiet von dieser südlich ab, ver-

läuft dann in einem Bogen an der unterhalb gelegenen Bebauung entlang und mündet unter 

der Querung der K82 wieder in das Hauptfließgewässer. Seine Länge beträgt ca. 1300 m. 

Gut ein Drittel des Mühlgrabens verläuft über unbebaute Flurstücke, danach ist das Gewäs-

ser in die Wohnbebauung einbezogen.  

Der ca. 1000 m lange Entwässerungsgraben beginnt im Nordwesten und tritt nach ca. 300 m 

in das Plangebiet ein. Hier mündet ein weiterer, aus südwestlicher Richtung kommender 

Graben in ihn ein. Im weiteren Verlauf wird er mit einem Düker unter dem Mühlgraben durch 

geleitet, verläuft dann gradlinig durch das westliche Teilgebiet nach Südosten und mündet 

ca. 150 m vor der K82 in die Lauter. 

2.2 Geologie und Böden 

In der Gemarkung Angersbach finden sich Böden mit geringer Entwicklungstiefe aus carbo-

natischen bzw. sulfatischen Substraten, Schluff bis schluffiger Lehm, Lehm bis toniger Lehm, 

meist steinig, deren Ausgangsgesteine Kalkstein, Mergel und Dolomit sind. Vom Bodentyp 

sind sie Pararendzina und Rendzina zuzuordnen.  

Im Auenbereich der Lauter finden sich bis auf kleine Flächen randlich der Aue zu den Sied-

lungsflächen hin durchweg Auengleye, die aufgrund ihres hohen Grundwasserstandortes nur 

schlechte Pflanzenstandorte darstellen.  

Hier gedeihen speziell angepasste Grünlandgesellschaften. Durch Drainage wird die land-

wirtschaftliche Verwertbarkeit der Aue als Grünland- oder Ackerstandort stark erhöht.  
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Geologisch ist Angersbach dem quartären Pleistozän mit Ton, Schluff, oft mit Steinen, Geröl-

len und Sand sowie dem quartären Holozän mit Lehm, Sand, Kies und Ablagerungen in 

Fluss- und Bachtälern zuzuordnen.  

2.3 Fließgewässer 

Die Lauter entspringt aus den Basaltgebieten des Vogelsberges, nahe dem Sieben Ahorn, 

das zum dortigen Oberwald zählt. Ihre Quelle liegt auf etwa 670 m Höhe in mächtigen, tertiä-

ren Basalten des Hohen Vogelsberges mit großem Grundwasserflur. Im weiteren nordöstli-

chen Verlauf quert sie mächtige, tertiäre Basalte, häufig mit z.T. schwebenden Grundwas-

serstockwerken auf Verlehmungszonen oder Tufflagen. Bei Frischborn fließt der Eisenbach 

zu. Nachdem sie die tonig-sandigen Sedimente des vorbasaltischen Tertiärs und die gering-

mächtigen tertiären Basalte des Randbereiches erreicht hat, mündet hinter Lauterbach der 

Zusammenfluss aus Brenderwasser und Maar in die Lauter.  

Bald verlässt die Lauter die Basaltgebiete und fließt bis zum Maßnahmengebiet Angersbach 

auf 318 m ü. NN bereits über den Buntsandstein des Fulda-Berglandes mit Knüll, der sich 

hier durch Schluff- und Tonsteine des Oberen Buntsandsteins, tonige Feinsand- und Mergel-

steine des Keupers sowie örtlich auch Tonsteine des Lias auszeichnet.  

Über die mächtigen, meist mittel- bis grobkörnigen Sandsteine des Mittleren Bundsandsteins 

fließt die Lauter bis Bad Salzschlirf (280 m ü. NN), wo tonige Feinsandsteine des Unteren 

Buntsandsteins, geringmächtige Sandsteine und Basalte des Tertiärs sowie Kalk- und Mer-

gelsteine des Muschelkalks in Grabenschollen vorherrschen. Hier fließt die Lauter mit der 

Altefeld zur Schlitz zusammen und hat eine Strecke von ca. 28 km zurückgelegt über ein 

Einzugsgebiet von ca. 137 km².  

Gewässergüte im Plangebiet 

Im Plangebiet wird die Gewässergüte der Lauter als mäßig belastet (Güteklasse II) einge-

stuft. Der Mühlgraben wurde nicht bewertet. (HLUG 2000). 

Gewässerstrukturgüte im Plangebiet 

Die hessische Gewässerstrukturgütekartierung (HMFULF 2000, LAWA 2000) erfolgte anhand 

strukturbeschreibender Parameter (u. a. Längsprofil, Querprofil, Querbauwerke, Uferrand-

streifen). Die Bewertung der Gewässerstruktur wurde dort auf einer 7-stufigen Skala von 

naturnah, unverändert (1) bis vollständig verändert (7) vorgenommen. Die Erhebung der Pa-

rameter wurde für Gewässerabschnitte mit einer Länge von 100 m (Kilometrierung von der 

Mündung bachaufwärts) gerastert durchgeführt (Tabelle 1).  

Die Gewässerstrukturgütekartierung des Plangebietes ergab, dass die Gewässerstruktur der 

Lauter im Plangebiet überwiegend als stark verändert (Klasse 5) einzustufen ist (HMFULF 

2000). Nur einzelne Bereiche konnten als deutlich verändert (Klasse 4) eingestuft werden. 

Der Abschnitt mit der Mündung des Mühlgrabens wurde der Klasse 6 „sehr stark verändert“ 

zugeordnet. Die Struktur der Gräben ist überwiegend „vollständig verändert“, Klasse 7. Le-

diglich 200 Meter des Mühlgrabens sind als „sehr stark verändert“ (Kl. 6), sowie die 300 Me-

ter unterhalb der Mühle wiederum als „stark verändert“ (Kl. 5) eingestuft. Die folgende Tabel-

le fasst für die Lauter und ihre Zuflüsse die Ergebnisse der Gewässerstrukturgütekartierung 

– wie sie in der Defizitkarte dargestellt sind – zusammen: Ein Abschnitt entspricht 100 m 

Gewässerlauf. Die Kilometrierung beginnt jeweils an der Mündung in das übergeordnete 

Gewässer (Fluss-km 0.000) und endet an der Quelle. Das Plangebiet der Lauter beginnt mit 
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dem Abschnitt 47 (Fluss-km 4+700) im Osten und endet laufaufwärts mit Abschnitt 66 (F-km 

6+600) im Westen. Der Mühlgraben ist laufaufwärts in die Abschnitte 1 – 13 unterteilt, der 

Entwässerungsgraben aufsteigend ab Mündung in die Lauter in die Abschnitte 1 – 7.  

Bis auf die Abschnitte 9 bis 13 des Mühlgrabens fehlt den Gewässern durchgehend ein ufer-

begleitender Randstreifen, so dass dieses Defizit in der Tabelle keinen gesonderten Nieder-

schlag mehr findet.  

Tabelle 3: Gewässerstrukturgüte der Lauter und Zuflüsse im Plangebiet  

Gewässer / 

Abschnitt 
Klasse Hauptdefizite  

Lauter (1 Abschnitt = 100 m Gewässerlauf) 

47 
4 deutlich 

verändert 

Schädliche Umfeldstrukturen: Wege, Straßen, Bahnstrecken unversiegelt oder versiegelt links 

Verrohrung, Durchlässe: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen 

48 
5 stark 

verändert 
Fehlende Uferstrukturen: gewässerunverträgliche Nutzung rechts 

49 
5 stark 

verändert 
Keine weiteren Defizite 

50 
5 stark 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz rechts  

Schädliche Umfeldstrukturen: Anschüttungen, Müllablagerungen, Deponien rechts 

51 
5 stark 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: Regelprofil, trapezförmig oder rechteckig 

Schädliche Umfeldstrukturen: Anschüttungen, Müllablagerungen, Deponien links 

Uferverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster 

Verrohrung, Durchlässe: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen 

52 
4 deutlich 

verändert 
Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz rechts 

53 
4 deutlich 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: gewässerunverträgliche Nutzung rechts 

Querbauwerke: kleiner Absturz  

54 
5 stark 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: gewässerunverträgliche Nutzung rechts 

Schädliche Umfeldstrukturen: Anschüttungen, Müllablagerungen, Deponien rechts 

Uferverbau: > 10 % wilder Verbau 

55 
5 stark 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: gewässerunverträgliche Nutzung  

Schädliche Umfeldstrukturen: Anschüttungen, Müllablagerungen, Deponien links 

56 
6 sehr stark 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: gewässerunverträgliche Nutzung  

Verrohrung, Durchlässe: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen 

57 
5 stark 

verändert 
Schädliche Umfeldstrukturen: Anschüttungen, Müllablagerungen, Deponien links, Wege, Stra-
ßen, Bahnstrecken unversiegelt oder versiegelt rechts 

58 - 60  
5 stark 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz links 

 

61 
5 stark 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz links 

Schädliche Umfeldstrukturen: Anschüttungen, Müllablagerungen, Deponien links 

62 
5 stark 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz links 

Uferverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster links 

63 + 64 
4 deutlich 

verändert 
Keine weiteren Defizite 
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Gewässer / 

Abschnitt 
Klasse Hauptdefizite  

65 
4 deutlich 

verändert 

Schädliche Umfeldstrukturen: Anschüttungen, Müllablagerungen, Deponien links 

Querbauwerke: hoher bis sehr hoher Absturz 

Rückstau: mäßig bis stark 

66 
5 stark 

verändert 

Querbauwerke: hoher bis sehr hoher Absturz 

Rückstau: mäßig bis stark 

Verrohrung, Durchlässe: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen 

Seitengewässer Mühlgraben (1 Abschnitt = 100 m Gewässerlauf) 

1 
5 stark 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz, Regelprofil, trapezförmig oder rechteckig 

Verrohrung, Durchlässe: glatt 5 – 20 m 

2 
5 stark 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz  

Uferverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster  

3 
5 stark 

verändert 

Uferverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster 

 

4 
7 vollständig 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: gewässerunverträgliche Nutzung, Regelprofil, trapezförmig oder 

rechteckig 

Uferverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster rechts 

Verrohrung, Durchlässe: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen 

5 + 6 
7 vollständig 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: gewässerunverträgliche Nutzung, Regelprofil, trapezförmig oder 

rechteckig 

Schädliche Umfeldstrukturen: Wege, Straßen, Bahnstrecken unversiegelt oder versiegelt  

Uferverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster rechts, Steinwurf links 

Verrohrung, Durchlässe: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen 

7 + 8 
6 sehr stark 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: Regelprofil, trapezförmig oder rechteckig 

Verrohrung, Durchlässe: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen 

9 
7 vollständig 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz 

Uferverbau: > 10 % Steinwurf  

10 
7 vollständig 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz 

Uferverbau: > 10 % ingenieurbiologischer Verbau, Steinwurf rechts 

Verrohrung, Durchlässe: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen 

11 
7 vollständig 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz links 

Sohlensubstrat: Lehm, Schlick, Schlamm 

12 
7 vollständig 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz 

Uferverbau: > 10 % Steinwurf 

13 
7 vollständig 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz 

Uferverbau: > 10 % Steinwurf 

Verrohrung, Durchlässe: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen 

Seitengewässer Entwässerungsgraben (1 Abschnitt = 100 m Gewässerlauf) 

1 
7 vollständig 

verändert 

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz, Regelprofil, trapezförmig oder rechteckig, Profiltiefe 

sehr tief  

Schädliche Umfeldstrukturen: Wege, Straßen, Bahnstrecken unversiegelt oder versiegelt  

Uferverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster 
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Gewässer / 

Abschnitt 
Klasse Hauptdefizite  

2 

7 vollständig 

verändert 
Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz, Regelprofil, trapezförmig oder rechteckig,  

Schädliche Umfeldstrukturen: Wege, Straßen, Bahnstrecken unversiegelt oder versiegelt  

links 

Sohlensubstrat: Lehm, Schlick, Schlamm  

Verrohrung, Durchlässe: glatt 5 – 20 m oder mit Sediment, Lauf verengt, Ufer unterbrochen 

 

3 

7 vollständig 

verändert 
Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz, Regelprofil, trapezförmig oder rechteckig  

Sohlensubstrat: Lehm, Schlick, Schlamm  

Verrohrung, Durchlässe: glatt 5 – 20 m  

4 
7 vollständig 

verändert 
Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz, Regelprofil, trapezförmig oder rechteckig  

Sohlensubstrat: Lehm, Schlick, Schlamm  

5 + 6 

7 vollständig 

verändert 
Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz, Regelprofil, trapezförmig oder rechteckig,  

Sohlensubstrat: Lehm, Schlick, Schlamm  

Verrohrung, Durchlässe: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen 

7  
7 vollständig 

verändert 
Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehölz, Regelprofil, trapezförmig oder rechteckig 

Sohlensubstrat: Lehm, Schlick, Schlamm  

2.4 Umfeld der Fließgewässer 

Das Plangebiet wird in weiten Teilen als Grünland genutzt, vorwiegend im Silageschnitt. Die 

von Natur aus nassen bis feuchten Flächen wurden drainiert und mit Entwässerungsgräben 

durchzogen und liegen nahezu vollständig innerhalb des Überschwemmungsgebietes der 

Lauter.  

2.5 Bestehende Schutzkategorien nach Naturschutzrecht, Wasser-

recht und Denkmalrecht 

2.5.1 Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG 

Im Folgenden werden nach Maßgabe des § 30 BNatSchG besonders geschützte Biotope 

innerhalb des Plangebietes aufgelistet: 

Abs. 2 Nr. 1: Natürliche und naturnahe Bereiche fließender und stehender Gewässer ein-

schließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden, natürlichen oder naturnahen 

Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche. 

 Der Abschnitt der Lauter im Planungsbereich. 

Abs. 2 Nr. 4: Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder.  

 Feuchtgehölze längs der Lauter und des Mühlgrabens im Planungsbereich. 
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2.5.2 Sonstige Schutzzonen oder Schutzgebiete 

Die in das Plangebiet einbezogenen Flächen liegen nahezu vollständig innerhalb des Über-

schwemmungsgebietes der Lauter. 

Wasser- und Heilquellenschutzgebiete liegen nicht vor. 

2.6 Übergeordnete Planungen und rechtliche Bindungen 

Regionalplan 

Im Regionalplan Mittelhessen (2001) ist das Plangebiet als Bereich für die Landwirtschaft 

und als Bereich für besondere Klimafunktion vermerkt. Weiterhin ist die bestehende Gasfern-

leitung dargestellt sowie das Überschwemmungsgebiet als Bereich für den Schutz oberirdi-

scher Gewässer. Der Entwurf zum Regionalplan Mittelhessen (2009) sieht die Flächen als 

Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft vor. Im Übrigen entsprechen die Darstellungen dem 

gültigen Plan 2001.  

Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan Mittelhessen (1998) stellt den östlichen Bereich als Schwer-

punktgebiet für die Sicherung des regionalen Biotopverbundes dar. Weiterhin werden in der 

Lauter zwei Barrieren im Fließgewässer als Beeinträchtigungen, die zu beseitigen oder zu 

vermindern sind, genannt.  

Landschaftsplan 

Die Entwicklungskarte des Landschaftsplans Wartenberg (1996) stellt den gesamten Bereich 

als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft mit 

Entwicklungsziel Grünlandextensivierung bzw. im südöstlichen Teil Entwicklung von Nass- 

und Feuchtwiesen dar.  

Naturschutzrechtliche Kompensationsflächen 

Innerhalb des Plangebiets liegt eine Fläche mit rechtlicher Bindung aufgrund der Eingriffsre-

gelung. Es handelt sich hierbei um einen Abschnitt der Lauter mit der Flurstücksnum-

mer 189, sowie um den Mündungsbereich des Mühlgrabens, Flst. 192/1, beide in der Gem. 

Angersbach, Flur 3. Hier wurde die Bepflanzung mit standorttypischen Gehölzen festgesetzt. 

Die Fläche wird vom geplanten Hochwasserdamm beansprucht, diese Inanspruchnahme ist 

im LBP (PNL 2009) in die Bilanzierung miteinbezogen. 

2.7 Fischereinutzung 

Das Fischereirecht an der Lauter im Plangebiet ist an Baron Riedesel Freiherr zu Eisenbach, 

Hofgut Sassen 1, 36367 Wartenberg verpachtet (Mitteilung der Gemeinde Wartenberg vom 

12.10.2009). Das Fischereirecht am Mühlgraben ist nicht verpachtet. 
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2.8 Altflächen 

Im Plangebiet befinden sich keine Altflächen, d. h. keine Altablagerungen und Altstandorte 

(Auskunft aus dem Altlasten-Informations-System des Landes Hessen (ALTIS), laut Schrei-

ben des RP Gießen vom 03.11.2009, Geschäftszeichen IV-41.4-pb-ALTIS-Auskünfte). 

2.9 Infrastruktureinrichtungen 

2.9.1 Verkehrsanlagen 

Das Plangebiet wird in Süd-Nord-Richtung von der K82 (Bahnhofstraße/Krombergsweg) ge-

teilt. Durch den westlichen Teilbereich führt ein Teil des Radfernwegs R2/R7a. Dieser tritt 

von Osten in das Gebiet ein, zweigt spitzwinklig ab und verlässt es wieder in nördlicher Rich-

tung. Die landwirtschaftlichen Flächen sind durch unbefestigte Wirtschaftswege erschlossen. 

2.9.2 Ver- und Entsorgungsanlagen 

Wasser- und Abwasserleitungen 

Im westlichen Plangebiet verlaufen verschiedene Kanalleitungen mit Misch-, Regen-, Frisch- 

und Schmutzwasser (Planauskunft der Gemeinde Wartenberg vom 21.09.2009). Abb. 1 gibt 

eine Übersicht über die Ver- und Entsorgungsanlagen im Plangebiet. 

Im Bereich der geplanten Einmündung des zu verlegenden Mühlgrabens verlaufen ein 
Mischwasserkanal und eine Frischwasserleitung. Außerdem mündet ein Regenwasserkanal 
in den bestehenden Mühlgraben.  

Weiter oberhalb tangiert der geplante Mühlgraben südlich des Gewanns "Auf der Stegwiese“ 
einen Mischwasserkanal. 

Im Bereich der Mühle mündet ein Regenwasserkanal in den bestehenden Mühlgraben (Ab-
schnitt 3). 

Im Bereich "Auf der Mühlwiese“ überquert der geplante Mühlgraben einen Regenwasserka-
nal.  

In den bestehenden Mühlgraben mündet südwestlich von "Auf den Mühlwiesen“ in Abschnitt 
8 ein Regenwasserkanal.  

Im Bereich vor dem Beginn des neuen Bachbettes des Mühlgrabens ist ein Regenwasserka-
nal unter dem bestehenden Mühlgraben gedükert (Abschnitt 9).  

In den Entwässerungsraben nordwestlich des Gewanns „Auf dem Weidich“ in Abschnitt 5 
mündet ein Regenwasserkanal (in Höhe der Sohle des Grabens).  

Gasleitungen 

Durch das westliche Plangebiet verläuft in südöstlicher Richtung die Gashochdruckleitung 

Fulda-Homberg/Ohm (Planauskunft GWV-Fulda vom 24.09.2009).  

Im Maßnahmenbereich der Mühlgrabenverlegung verlaufen Gasversorgungsleitungen.  
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Stromleitungen 

Im Plangebiet verläuft eine 20 kV-Freileitungen nahe des Wehres an der Lauter. Die vorhan-

denen 0,4 KV Kabelleitungen liegen alle mit Ausnahme des Hausanschlusses der Mühle 

außerhalb des Plangebietes und sind in der Karte nicht dargestellt. (Planauskunft der OVAG 

vom 04.11.2009).  

Telefonleitungen 

Durch den östlichen Planungsbereich quert im Maßnahmengebiet eine Telekomleitung die 

Aue in nordsüdlicher Richtung in etwa einem Meter Tiefe (Planauskunft der Telekom vom 

29.09.2009).  

 

 

Abbildung 1: Übersicht über die Ver- und Entsorgungsanlagen im Plangebiet 
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Beschreibung der Renaturierungsmaßnahme  

2.10  Ziele der Renaturierungsmaßnahmen 

Die geplanten Renaturierungsmaßnahmen in der Kompensationsfläche Angersbach (Plan-

gebiet) haben folgende Ziele: 

 Erhaltung wertvoller Biotope und Landschaftstrukturen, naturschutzrechtliche Siche-
rung von schützenswerten Arealen, wie z.B. den Bachtälern der Lauter 

 Wiederherstellung bzw. Schaffung eines Biotopverbundsystems über Fließgewässer 
und Extensivgrünland  

 Entwicklung naturnaher Auenbereiche 

 Verbesserung der Wasserqualität der Fließgewässer 

 Nutzungsansprüche des Menschen an die Erfordernisse von Natur und Landschaft 
auszurichten und Fehlentwicklungen in dieser Richtung zu mindern  

 Erhaltung und/oder Entwicklung des Erlebniswertes der Landschaft 

 

Die naturschutzfachlichen Zielsetzungen der geplanten Maßnahmen sind im Landschafts-

pflegerischen Begleitplan (TNL-Umweltplanung 2015, Unterlage 12.0) – auf den an dieser 

Stelle verwiesen wird – detailliert dargestellt.  

2.11  Beschreibung der Maßnahmen 

Der Maßnahmenkomplex besitzt eine Gesamtgröße von ca. 35,31 ha in zwei Teilflächen (ca. 

3,49 ha hiervon sind Wasserflächen) und umfasst 21 Einzelmaßnahmen. Siebzehn Maß-

nahmen sind wasserrechtlich relevant und werden, in zwei Teilbereiche untergliedert, sowohl 

grundsätzlich dargestellt als auch für die einzelnen Gewässerabschnitte näher erläutert.  

Bereich Renaturierung der Fließgewässer (Fließgewässer, Grundwasser) 

 Anlage von Grundschwellen und Leitwerken  

 Einstellung der Gewässerunterhaltung an der Lauter und den Gräben 

 Einrichtung von Uferstreifen 

 Entfernung bestehender Uferbefestigungen  

 Aufweitungen an der Lauter  

 Erleichterter Hochwasserübertritt  

 Umbau der Wehranlage und des Mühlgrabeneinlaufs 

 Entfernung von Querbefestigungen und Verrohrungen im Gewässer  

 Entfernung von Verrohrungen im Entwässerungsgraben und offene Weiterführung 

 Entfernung und Verlegung eines Mühlgrabenabschnittes  
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 Umgestaltung der Gräben  

 

Bereich Entwicklung naturnaher Auenbereiche (Grundwasser) 

 Anlage von Flachwasserbereichen und einer Flutrinne als Zuleitung  

 Rücknahme von Drainagen  

 Einbau eines Regulierungswehres zur Steuerung des Wasserhaushaltes der Aue  

 Bau einer Furt/Brücke über den Mühlgraben zur Bewirtschaftung der Auenfläche 

 

Für alle geplanten Maßnahmen gelten folgende Grundsätze: 

Überschüssige Erdmassen sind aus dem Überschwemmungsgebiet zu entfernen und einer 

ordnungsgemäßen, genehmigten Verwendung zuzuführen. Vorhandene wertvolle Struktu-

ren, wie Gehölze oder Bereiche mit guter Artenausstattung sind zu schonen. Diese Bereiche 

werden im Verlauf der Ausführungsplanung festgelegt.  

Die Bodenstrukturen sind weitest möglich zu schonen und entsprechende Vorsichtsmaß-

nahmen zu ergreifen. Für Fahrten innerhalb der Baustelle sind Korridore zu nutzen. Die ge-

naue Lage der Fahrwege kann erst im Verlauf der Ausführungsplanung festgestellt werden. 

Verdichtete oder sonstwie geschädigte Flächen sind nach Abschluss der Bauarbeiten wie-

derherzustellen.  

Die Baumaßnahmen sind außerhalb der Brutzeit- und Setzzeit der Vögel auszuführen. Bau-

beginn nicht vor dem 1. August, Bauende bis zum 30. November.  

2.11.1 Renaturierung der Fließgewässer 

2.11.1.1 Beschreibung des Maßnahmenprinzips 

 

Die Renaturierung der Fließgewässer erfolgt je nach örtlichen Gegebenheiten durch eine 

initiierte Laufveränderung mittels Einbringen von Totholz und partiellen Steinsatz (Buhnen, 

Störsteine etc.) in den Gewässerlauf sowie die gewässerbauliche Aufweitung in Teilberei-

chen. Durch diese Maßnahmen wird die Gewässerdynamik reaktiviert. Anschließend voll-

zieht sich die Renaturierung der Fließgewässer als Selbstrenaturierung durch die natürlichen 

Strömungskräfte. Alle Gewässerbettstrukturen weisen mehr oder weniger ausgeprägte räum-

liche und zeitliche Komponenten auf. Daher sind die geplanten Initialmaßnahmen zum Zeit-

punkt der Ausführung vor Ort mit den dann aktuellen Gegebenheiten abzustimmen und ggf. 

anzupassen. 

Zur Sicherstellung der spontanen Laufverlagerung werden entlang der Fließgewässer Ufer-

streifen mit einer Breite von i. d. R. je 10 m 5 m beiderseits der Gewässer eingerichtet, so-

weit die Flächen zur Verfügung stehen. Die eigendynamische Entwicklung des Fließgewäs-

sers sowie jegliche natürliche Laufveränderung innerhalb der Uferstreifen sind zukünftig 

ausdrücklich erwünscht. 
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Anlage von Leitwerken, Grundschwellen und Störsteinen 

Durch den Einbau von Steinsätzen und/oder Totholz in das Gewässerprofil in Form von 

Grundschwellen, Störsteinen oder Leitwerken kann die Auflandung durch eine Erhöhung des 

Fließwiderstandes gefördert werden (DVWK-GFG 1998). Durch die allmähliche Ablagerung 

von Geschiebe oberhalb des eingebrachten Hindernisses kommt es hier im Lauf der Zeit zu 

einer Anhebung der Gewässersohle. 

Je nach Lage des eingebrachten Materials in Bezug auf den Gewässerquerschnitt ist zwi-

schen mittig und seitlich angelegten Leitwerken zu unterscheiden. Mittig quer zur Fließrich-

tung eingebautes Totholz z.B. führt zu einer Auflandung oberhalb des in die Gewässersohle 

eingebrachten Totholzes (Sohlschwelle). Rechts- bzw. linksseitig eingebaute Leitwerke (Ein-

bau schräg zur Fließrichtung) führen zusätzlich zur Auflandung zu einer Seitenerosion an der 

gegenüberliegenden Uferseite (Abb.2). 

 

 

Abbildung 2: Seitliches Leitwerk aus einer Kombination von Gestein und Totholz 

Der Einbau seitlicher Leitwerke an geeigneten Stellen des Gewässerbettes dient somit zu-

sätzlich der Initiierung von Laufverschwenkungen (Abb. 3).  

Als Totholz werden abgestorbene verholzte Pflanzenbestandteile definiert (DVWK-GFG 

2001). Im Plangebiet kommen als Totholz geeignete Bäume oder Baumstümpfe in Betracht, 

die im Zuge der Baumaßnahmen entnommen werden können. Für den Einbau von Steinsät-

zen oder Störsteinen wird regional vorhandenes Gesteinsmaterial verwendet. 
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Abbildung 3: Schematische Funktionsweise der Sohlanhebung und Initiierung von Laufver-

schwenkungen durch Totholz-Leitwerke in Fließgewässern 

Einstellung der Gewässerunterhaltung 

Die Gewässerräumung, d. h. die Beseitigung von Totholz und der in das Gewässerbett hin-

einragenden Vegetation, ist mit einer sukzessiven Eintiefung des Gewässerbetts verbunden, 

da bei jeder Räumung ein Teil des Sohlsubstrats entfernt wird und die ebene, glatte Gewäs-

sersohle zu höheren Fließgeschwindigkeiten mit verstärkter Tiefenerosion führt. 

Ziel der Einstellung der Gewässerräumung ist die Ausbildung einer natürlichen Gewässer-

sohle mit naturnaher Geschiebeführung. Durch die sich dadurch ausbildende rauere Gewäs-

sersohle und das Belassen von sich natürlicherweise bildenden Verklausungen kommt es 

allmählich zu einer Abnahme der Tiefenerosion und einer Zunahme der Seitenerosion. Letz-

tere führt zu einer Laufkrümmung und einer Reaktivierung der natürlichen Gewässerdyna-

mik. 

Gewässeraufweitungen, erleichterte Hochwasserübertritte Entfernung bestehender 

Uferbefestigungen 

Das Ziel der Gewässeraufweitung ist zum einen die Verringerung der Tiefenerosion und zum 

anderen, Initialen für ein differenziertes Quer- und Längsprofil zu schaffen, um die natürliche 

Gewässerdynamik zu reaktivieren. Die Gewässeraufweitung erfolgt durch eine rechts- bzw. 

linksseitige Ufermodellierung. Als Voraussetzung hierzu werden die in Teilbereichen beste-

henden Uferbefestigungen beseitigt, das Ufer insgesamt einseitig abgeflacht und der Ge-

wässerquerschnitt verbreitert. Durch die damit verbundene Ablenkung des Stromstrichs 

kommt es zu einer Laufkrümmung. Darüber hinaus kommt es im Bereich der Gewässerauf-

weitung aufgrund des vergrößerten Querschnitts zu einer Ablagerung von Sedimenten und 

damit zu einer Sohlerhöhung (Patt et al. 2004). In Kombination hierzu werden erleichterte 

Hochwasserübertritte geschaffen, so dass bereits bei kleineren Hochwasserereignissen mit 

höheren Wasserständen eine Ausuferung der Lauter in die Aue erfolgt und das Wasser in 

die Fläche übertreten kann. 

 
Entfernung von Querbefestigungen und Verrohrungen im Gewässer 

Das Fehlen einer natürlichen Gewässersohle sowie Abstürze, die sich häufig unterhalb von 

Befestigungen ausbilden, stellen Wanderungshindernisse für Wasser bewohnende Kleinle-

bewesen und Fische dar. Im Gewässerbett vorhandene Querverbauungen und Verrohrun-

gen werden entfernt und die entsprechenden Abschnitte den ober- und unterliegenden Ge-
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wässerstrecken angepasst und umgestaltet. Die Rohrzuleitung zum Mühlgraben wird durch 

den Einbau einer Furt oder einer lichten Brücke ersetzt, um die Erreichbarkeit der zwischen 

Lauter und Mühlgraben gelegenen Flächen für landwirtschaftliche Nutzung weiterhin zu ge-

währleisten. Die abschnittsweise Verrohrung des zentralen Entwässerungsgrabens wird 

rückgebaut und der Graben offen weitergeführt.  

Umbau der Wehranlage 

Im Plangebiet stellt ein Wehr in der Lauter ein erhebliches Wanderhindernis dar, welches 

durch Umbau in eine Sohlgleite beseitigt werden soll. Die bestehende Wehrkrone liegt laut 

Wasserrecht auf einer Höhe von 258,75 m ü. NN. Um das Wehr zu einer naturnahen, ge-

schütteten Sohlgleite mit einer Neigung von 1:30 umzugestalten, wird die alte Wehrkrone um 

ca. 40 cm abgetragen. Die neue Höhe der Krone käme dann bei 258,32 m ü. NN zu liegen. 

Um die Durchwanderbarkeit auch bei Niedrigwasser zu ermöglichen, wird die Gleite zusätz-

lich mit einer 20 cm tiefen, flach ausgestalteten Niedrigwasserrinne ausgestattet, die bei 

258,12 m ü. NN beginnt. Die Breite der Gleite an der Krone beträgt 9,5 m, am Sohlgleitenfuß 

9,0 m. Die Böschung wird mit einer Neigung von 1:2,5 gestaltet. Durch das relativ große Ge-

fälle der Lauter beträgt die Länge der Gleite ca. 24 m und überwindet so eine Höhendifferenz 

von mehr als 0,8 m (von der neuen Kronenhöhe bis zum Fuß). 

Das Deckwerk der Sohlgleite wird aus einer mehrlagigen Schüttung von Steinen in unter-

schiedlicher Größe errichtet. Auf eine gute Verzahnung der Steine ist durch die Verfüllung 

von Zwischenräumen mit feinerem Material/Steinerde hinzuwirken. Zur Erhöhung der Gerin-

nerauheit sind rasterartig Störsteine zu verlegen. Ein kleiner Absturz, der sich einige Meter 

nach Ende des Gleitenfußes im Gewässer befindet, jedoch bereits umspült worden ist, wird 

im Rahmen der Nachbettsicherung zurückgebaut. 

Umbau des Mühlgrabeneinlaufs 

Der bestehende Mühlgrabeneinlauf, der zurzeit als verrohrter Durchlass (Sohle bei 258,12 m 

ü. NN) ausgebildet ist, wird ebenfalls umgebaut und als offener Abzweig von der Lauter aus-

gestaltet. Seine Sohlbreite soll 4 m betragen, mit relativ steilen Böschungen (1:1), da das 

Gewässer hier sehr tief in das Gelände eingeschnitten ist. Zur Festlegung der Höhe auf 

258,32 m ü NN ist eine Schüttsteinschwelle anzulegen. Diese Höhe entspricht der Höhe der 

Sohlgleitenkrone. Die Höhe ist so gewählt, dass bei Niedrigstwasser von bis zu 100 l/s der 

komplette Abfluss über die Lauter (Niedrigwasserrinne) abgeführt wird, erst bei höheren Ab-

flüssen soll etwa 1/3 der Wassermenge in den Mühlgraben fließen, 2/3 in der Lauter verblei-

ben. 

Verlegung des Mühlgrabens und Umgestaltung der Gräben 

Zur naturnahen Umgestaltung werden ca. 670 m des Mühlgrabens ab Höhe der Bebauung 

bis kurz vor Einmündung in die Lauter in die Aue verlegt. Die stillgelegten Bereiche können 

in die umliegende Nutzung einbezogen werden. Der neu gestaltete Mühlgraben wird in Mä-

andern geführt.  

Zum Ausgleich des Gefälles wird jeweils zu Beginn und Ende der Verlegung eine Sohlgleite 

eingefügt. Die Sohlgleiten überwinden jeweils einen Höhenunterschied von 0,6 m über eine 

Länge von 18 m. Eine entsprechende Nachbettsicherung von jeweils ca. 9 m Länge wird 

angefügt.  
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Die Profile der im Plangebiet vorhandenen Gräben sollen abschnittsweise flacher und breiter 

gestaltet werden, die Ufer sind unregelmäßig und mit Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszu-

bilden (siehe Abb. 3). In den Mündungsbereichen sind Maßnahmen gegen evtl. auftretende 

rückschreitende Erosion zu treffen. Ebenfalls werden im übrigen Verlauf an geeigneten Stel-

len nach Bedarf Geschiebedepots angelegt. 

 

 

Abbildung 4: Schematisches Querprofil der neu gestalteten Gräben Böschungsneigung 1:5 

(nicht maßstabsgetreu) 

2.11.1.2 Renaturierung der Lauter 

Der im Plangebiet liegende Gesamtabschnitt der Lauter ist 1.894 m lang, auf 1.820 m Länge 

werden Maßnahmen durchgeführt. Entscheidend für die Gestaltung der Renaturierung ist 

das Vorhandensein von mehreren Zwangspunkten. Im Gebiet selbst handelt es sich dabei 

um zwei Brücken und mehrere Ver- und Entsorgungsleitungen. Im Grenzbereich befindet 

sich nördlich die Bahnstrecke und im Süden die Ortslage Angersbach. Außerhalb des Gebie-

tes befindet sich südlich gelegen eine Reitanlage. Die Renaturierung soll so erfolgen, dass 

an diesen Punkten sowohl keine baulichen Maßnahmen notwendig werden als auch keine 

Gefährdungen durch eine Veränderung des Wasserhaushaltes entstehen. Über den gesam-

ten Verlauf der Lauter im Plangebiet ist die beidseitige Einrichtung von Uferrandstreifen vor-

gesehen, sofern die Flächen zur Verfügung stehen. 

Die zu renaturierenden Fließgewässer sind in 100 m - Abschnitte unterteilt, die sich an den 

Flußkilometern orientieren (Bsp.: Abschnitt 1 = FK 0+000 bis 0+100, Abschnitt 47 = FK 

4+600 bis FK 4+700). Bei Angaben von „rechts“ und „links“ ist die Blickrichtung gewässer-

abwärts. 

2.11.1.2.1     Abschnitt 66 + 65 

Im obersten Abschnitt 66 der Lauter im Plangebiet befindet sich das Wehr mit dem über 1 m 

hohen Absturz. Oberhalb der Wehrmauer hat sich durch das vorhandene Brückenbauwerk 

im Aufstaubereich eine sehr tiefe Auskolkung gebildet. Das Wasser für den Mühlgraben wird 

hier durch ein Rohr abgeleitet, das Ufer ist dort mit Wellblech (alte Schutzplanken) befestigt. 

Im Abschnitt 65 folgt ca. 30 m unterhalb des Wehres eine weitere, niedrigere Querbefesti-

gung im Gewässer, die jedoch bereits z.T. zerstört ist und daher durchgängig. Ein weiteres 

Defizit stellt die bis direkt an das Gewässer heranreichende Nutzung dar.  

Für die beiden Abschnitte sind folgende baulichen Maßnahmen geplant: 

 Umbau der Wehranlage (Abschnitt 66) 

Um die Durchgängigkeit der Lauter an dieser Stelle wieder herzustellen, wird das Ab-

schlagswehr für den Mühlgraben zu einer Sohlgleite umgestaltet. Die Gleite wird mit einer 
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Niedrigwasserrinne, Kolken und Störsteinen ausgeführt, um die größtmögliche Durchgängig-

keit auch für weniger schwimmstarke Fische und Kleinlebewesen zu gewährleisten. Die Glei-

te wird in den Abschnitten 66 und 65 zu liegen kommen 

 Entfernung der Verrohrung am Abzweig zum Mühlgraben und Einbau einer Grund-

schwelle (Lauter Abschnitt 66/Mühlgraben Abschnitt 13) 

Die bestehende, etwa 15 m lange Verrohrung zum Mühlgraben soll entfernt werden, Um den 

Wasserabschlag in den Mühlgraben zu regulieren, wird am Einlauf des Grabens eine Grund-

schwelle eingebaut.  

 Entfernung von Querbefestigungen im Gewässer (Abschnitt 65) 

Bei der Ausführung der Gleite wird die vorhandene Betonbefestigung unterhalb des Gleiten-

fußes im Rahmen der Nachbettsicherung entnommen und ordnungsgemäß entsorgt. 

2.11.1.2.2     Abschnitt 64 

Hier befindet sich eine weitere Querbefestigung aus Beton. Das Bauwerk ist ebenfalls teil-

weise zerstört, wird kleinräumig durchflossen und bildet keinen Absturz mehr.  

Für den Abschnitt sind folgende bauliche Maßnahmen vorgesehen: 

 Entfernung von Querbefestigungen im Gewässer 

Die vorhandene Betonbefestigung wird entnommen und ordnungsgemäß entsorgt.  

 Gewässeraufweitung nach rechts 

In diesem Abschnitt bietet sich durch eine bereits vorhandene Geländesenke mit Gehölzlü-

cke eine Aufweitung des Gewässers nach rechts an verbunden mit einem erleichterten 

Hochwasserübertritt. Das rechtsseitige Ufer wird mit flachen Böschungen gestaltet, so dass 

sich eine differenzierte Uferlinie ausbilden kann. 

 Anlage von Leitwerken  

Unterstützend zur Aufweitung wird auf der gegenüberliegenden, linken Uferseite ein Leitwerk 

eingebracht. Das Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgeführt werden oder 

mit einer Kombination aus Gestein und geeigneten Bäumen oder Baumstümpfen, die im Zu-

ge der Baumaßnahmen zur Verfügung stehen (s. Abb. 4).  

Leitwerk und Gewässeraufweitung unterstützen die Bildung einer mäandrierenden Strö-

mungslinie und die Wiedervernässung des Geländes bei Hochwasser.  

2.11.1.2.3     Abschnitt 63 

Im Abstand von 50 m zum vorherigen Querbauwerk folgt ein weiteres. Dieses ist ebenfalls 

beschädigt und wird teils überströmt, teils umflossen. Der Absturz beträgt ca. 40 cm. Im wei-

teren Verlauf ist der Gewässerabschnitt beidseitig mit Uferbefestigungen versehen.  

Für den Abschnitt sind folgende bauliche Maßnahmen vorgesehen: 

 Entfernung von Querbefestigungen im Gewässer 

Die vorhandene Betonbefestigung wird entnommen und ordnungsgemäß entsorgt.  

 Anlage einer Grundschwelle/Geschiebedepot  
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Um einer Tiefenerosion durch das Entfernen der Querbefestigung entgegenzuwirken, wird 

an dieser Stelle eine ca. 10 cm hohe, durchbrochene Grundschwelle in Form eines Geschie-

bedepots eingebracht.  

 Entfernung bestehender Uferbefestigungen 

Die in Teilbereichen bestehende Uferbefestigung in Form von Steinsätzen wird gelöst, um 

eine Seitenerosion zu ermöglichen und die Geschiebeverfügbarkeit zu erhöhen. Das Ge-

steinsmaterial kann hier zum Teil in Form von Störsteinen ins erweiterte Gewässerbett ein-

gesetzt werden. Diese Maßnahme unterstützt durch die Ausbildung von Kolken und Ablage-

rungen zusätzlich die Ausbildung eines differenzierten Quer- und Längsprofiles.  

2.11.1.2.4     Abschnitt 62 

Zusätzlich zu vorhandenen Uferbefestigungen mündet über einen gemauerten Rohrdurch-

lass ein Entwässerungskanal in diesen Bereich der Lauter. Rechtsseitig bestehen Gehölzlü-

cken im Uferstreifen.  

Für den Abschnitt sind folgende baulichen Maßnahmen vorgesehen: 

 Entfernung bestehender Uferbefestigungen 

Die in Teilbereichen bestehende Uferbefestigung in Form von Steinsätzen wird gelöst, um 

eine Seitenerosion zu ermöglichen und die Geschiebeverfügbarkeit zu erhöhen. Das Ge-

steinsmaterial kann hier zum Teil in Form von Störsteinen ins so erweiterte Gewässerbett 

eingesetzt werden. Diese Maßnahme unterstützt durch die Ausbildung von Kolken und Abla-

gerungen zusätzlich die Ausbildung eines differenzierten Quer- und Längsprofiles.  

 Gewässeraufweitung nach rechts 

Im Zuge der Hindernisbeseitigung (Uferbefestigung) ist an diesen Stellen eine Aufweitung 

des Gewässers nach rechts vorgesehen mit einem erleichterten Hochwasserübertritt, um die 

Laufverschwenkung in den rechtsseitigen Auenbereich zu unterstützen. Das neue Ufer wird 

mit flachen Böschungen gestaltet, so dass sich eine differenzierte Uferlinie ausbilden kann. 

 Anlage von Leitwerken  

Unterstützend zur Aufweitung auf der rechten Seite wird links ein Leitwerk eingebracht. Das 

Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgeführt werden oder mit einer Kombi-

nation aus Gestein und geeigneten Bäumen oder Baumstümpfen, die im Zuge der Baumaß-

nahmen zur Verfügung stehen.  

2.11.1.2.5     Abschnitt 61 

Dieser Teilbereich ist gekennzeichnet durch steile Uferwandabbrüche linksseitig und Tiefe-

nerosion. Die Uferabbrüche sind potentieller Brutraum für den Eisvogel und sollten daher 

erhalten werden.  

Für diesen Abschnitt sind folgende baulichen Maßnahmen geplant:  

 Sohlanhebung durch Einbringen von Totholz und Geschiebedepot 

Zwecks Förderung der Sedimentation ist hier das Einbringen von Totholz sowie eines Ge-

schiebedepots an geeigneter Stelle vorgesehen.  

 Anlage von Leitwerken  
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Unterstützend zu bereits vorhandenen Aufweitungen auf der rechten Seite wird links ein 

Leitwerk eingebracht. Das Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgeführt wer-

den oder mit einer Kombination aus Gestein und geeigneten Bäumen oder Baumstümpfen, 

die im Zuge der Baumaßnahmen zur Verfügung stehen.  

Leitwerke unterstützen die Bildung von Gewässeraufweitungen und einer mäandrierenden 

Strömungslinie. 

2.11.1.2.6 Abschnitt 60 

Ein breites Querbauwerk kennzeichnet diesen Gewässerabschnitt. Das Bauwerk stellt trotz 

seiner geringen Höhe und bei höheren Wasserständen spiegelgleicher Überströmung ein 

Wanderhindernis da.  

Zur Renaturierung des Gewässers sind folgende baulichen Maßnahmen vorgesehen: 

 Entfernung von Querbefestigungen im Gewässer 

Die vorhandene Betonbefestigung wird entnommen und ordnungsgemäß entsorgt.  

 Anlage einer Grundschwelle/Geschiebedepot  

Um einer Tiefenerosion durch das Entfernen der Querbefestigung entgegenzuwirken, wird 

an dieser Stelle eine ca. 10 cm hohe, durchbrochene Grundschwelle in Form eines Geschie-

bedepots eingebracht.  

 Entfernung bestehender Uferbefestigungen 

Die in Teilbereichen bestehende Uferbefestigung in Form von Steinsätzen wird gelöst, um 

eine Seitenerosion zu ermöglichen und die Geschiebeverfügbarkeit zu erhöhen. Das Ge-

steinsmaterial kann hier zum Teil in Form von Störsteinen ins so erweiterte Gewässerbett 

eingesetzt werden. Diese Maßnahme unterstützt durch die Ausbildung von Kolken und Abla-

gerungen zusätzlich die Ausbildung eines differenzierten Quer- und Längsprofiles.  

 Gewässeraufweitung nach rechts 

Im Zuge der Hindernisbeseitigung (Querverbauung und Uferbefestigung) ist an diesen Stel-

len eine Aufweitung des Gewässers nach rechts vorgesehen mit einem erleichterten Hoch-

wasserübertritt, um die Laufverschwenkung in den rechtsseitigen Auenbereich zu unterstüt-

zen. Das neue Ufer wird mit flachen Böschungen gestaltet, so dass sich eine differenzierte 

Uferlinie ausbilden kann. 

 Anlage von Leitwerken  

Unterstützend zu bereits vorhandenen Aufweitungen auf der rechten Seite wird links ein 

Leitwerk eingebracht. Das Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgeführt wer-

den oder mit einer Kombination aus Gestein und geeigneten Bäumen oder Baumstümpfen, 

die im Zuge der Baumaßnahmen zur Verfügung stehen.  

2.11.1.2.7     Abschnitt 59 

Hier befindet sich vermutlich eine Brutröhre des Eisvogels im linksseitigen Uferabbruch.  

In diesem Abschnitt sind keine baulichen Maßnahmen geplant. 
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2.11.1.2.8     Abschnitt 58 

Das rechtsseitige Ufer ist stellenweise stark verbaut durch Steinpackungen, die zusätzlich 

mit Pfählen und Maschendraht gesichert sind. Am unteren Ende des Abschnittes mündet der 

Entwässerungsgraben in die Lauter.  

Für diesen Abschnitt sind folgende baulichen Maßnahmen geplant:  

 Entfernung bestehender Uferbefestigungen 

Die bestehende Uferbefestigung wird entfernt, um eine Seitenerosion zu ermöglichen und 

die Geschiebeverfügbarkeit zu erhöhen. Das Gesteinsmaterial kann hier zum Teil in Form 

von Störsteinen ins so erweiterte Gewässerbett eingesetzt werden, um die Ausbildung von 

Kolken und Ablagerungen zu unterstützen. Das neue Ufer wird mit flachen Böschungen ge-

staltet.  

 Anlage von Leitwerken  

Oberhalb der Einmündung des Entwässerungsgrabens wird auf der rechten Seite ein Leit-

werk eingebracht. Durch die Strömungsumsteuerung wird die Gewässersohle im Einlaufbe-

reich entlastet. Das Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgeführt werden 

oder mit einer Kombination aus Gestein und geeigneten Bäumen oder Baumstümpfen, die 

im Zuge der Baumaßnahmen zur Verfügung stehen. 

2.11.1.2.9     Abschnitt 57 

Der Abschnitt verläuft weitgehend homogen und gradlinig.  

Folgende baulichen Maßnahmen sind vorgesehen: 

 Gewässeraufweitung nach rechts 

An geeigneter Stelle (Lücke im Gehölzsaum) ist an diesen Stellen eine Aufweitung des Ge-

wässers nach rechts vorgesehen, um die Laufverschwenkung in den rechtsseitigen Auenbe-

reich zu unterstützen. Das neue Ufer wird mit flachen Böschungen gestaltet, so dass sich 

eine differenzierte Uferlinie ausbilden kann. 

2.11.1.2.10 Abschnitt 56 

In diesem Abschnitt mündet der Mühlgraben wieder in die Lauter. Die Lauter unterquert die 

K82, die folgenden Abschnitte befinden sich im östlichen Teilbereich des Plangebietes.  

Folgende bauliche Maßnahmen sind vorgesehen: 

 Gewässeraufweitung nach rechts 

An zwei geeigneten Stellen (Lücken im Gehölzsaum) ist eine Aufweitung des Gewässers 

nach rechts vorgesehen mit einem erleichterten Hochwasserübertritt, um die Laufver-

schwenkung in den rechtsseitigen Auenbereich zu unterstützen. Das neue Ufer wird mit fla-

chen Böschungen gestaltet, so dass sich eine differenzierte Uferlinie ausbilden kann.  

2.11.1.2.11 Abschnitt 55 

Die Lauter zeigt in diesem Abschnitt eine schöne Sohlstruktur mit Rauschen und differenzier-

tem Strömungsbild.  

In diesem Bereich sind keine baulichen Maßnahmen vorgesehen 
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2.11.1.2.12 Abschnitt 54 

Der Streckenverlauf ist hier sehr geradlinig.  

Folgende baulichen Maßnahmen sind daher vorgesehen: 

 Anlage von Leitwerken  

Auf der rechten Seite wird ein Leitwerk eingebracht. Das Leitwerk kann mit regional vorhan-

denem Gestein ausgeführt werden oder mit einer Kombination aus Gestein und geeigneten 

Bäumen oder Baumstümpfen, die im Zuge der Baumaßnahmen zur Verfügung stehen.  

 Gewässeraufweitung nach links 

Ergänzend ist zur Unterstützung der Laufverschwenkung an dieser Stelle eine Aufweitung 

des Gewässers nach links vorgesehen mit einem erleichterten Hochwasserübertritt. Das 

neue Ufer wird mit flachen Böschungen gestaltet, so dass sich eine differenzierte Uferlinie 

ausbilden kann.  

2.11.1.2.13 Abschnitt 53 

Rechtsseitig der Lauter ist das Ufer fest verbaut und einer Schrebergartennutzung vorgela-

gert. 

Folgende bauliche Maßnahme ist vorgesehen: 

 Anlage von Leitwerken  

Am Beginn dieses Anschnittes soll linksseitig eine Flutrinne als erleichterter Hochwasser-

übertritt den geplanten Flutmulden (siehe 3.2.2) bei Hochwasser Wasser zuführen. Auf der 

rechten Seite (befestigt) wird zur Unterstützung ein Leitwerk eingebracht. Das Leitwerk kann 

mit regional vorhandenem Gestein ausgeführt werden oder mit einer Kombination aus Ge-

stein und geeigneten Bäumen oder Baumstümpfen, die im Zuge der Baumaßnahmen zur 

Verfügung stehen.  

2.11.1.2.14 Abschnitt 52 

Hier mündet von rechts ein Entwässerungsgraben in die Lauter.  

Folgende bauliche Maßnahme ist vorgesehen: 

 Anlage von Leitwerken  

Auf der rechten Seite wird zur Unterstützung der Laufverschwenkung ein Leitwerk einge-

bracht. Das Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgeführt werden oder mit 

einer Kombination aus Gestein und geeigneten Bäumen oder Baumstümpfen, die im Zuge 

der Baumaßnahmen zur Verfügung stehen.  

2.11.1.2.15 Abschnitt 51 

Die Lauter wird hier durch ein Brückenbauwerk stark eingeengt. Unmittelbar hinter dem 

Bauwerk laufabwärts ist das Gewässerbett stark verbreitert und eingetieft.  

Es sind keine baulichen Maßnahmen vorgesehen. 

2.11.1.2.16 Abschnitt 50 

Die Lauter verläuft hier sehr gradlinig. 
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Folgende bauliche Maßnahme ist vorgesehen: 

 Anlage von Leitwerken  

Auf der rechten Seite wird zur Unterstützung der Laufverschwenkung ein Leitwerk einge-

bracht. Das Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgeführt werden oder mit 

einer Kombination aus Gestein und geeigneten Bäumen oder Baumstümpfen, die im Zuge 

der Baumaßnahmen zur Verfügung stehen.  

2.11.1.2.17 Abschnitt 49 – 47 

In Umfeld dieser Abschnitte ist der Verlauf der zukünftigen Trasse der B254 vorgesehen. 

Es sind keine baulichen Maßnahmen geplant.  

2.11.1.3 Renaturierung des Mühlgrabens 

Der Mühlgraben ist im derzeitigen Zustand ca. 1300 m lang und liegt vollständig innerhalb 

des Plangebiets. Der Abschnitt 1 beginnt an der Einmündung des Mühlgrabens in die Lauter, 

der Abschnitt 13 endet am verrohrten Abzweig oberhalb des Wehres. Im Abschnitt 9 bis Ab-

schnitt 1 ist eine Verlegung des Mühlgrabenverlaufs geplant, der dann mäandrierend durch 

die Aue gelegt wird und dadurch eine Gesamtlänge von knapp etwa 1.500 m erhält. Um den 

Höhenunterschied der veränderten Trassenführung auszugleichen, werden zu Beginn und 

Ende des neuen Laufabschnittes zwei Sohlgleiten im Neigungsverhältnis 1:30 eingebracht. 

An geeigneten Stellen werden Geschiebedepots im Bachbett angelegt, um die Ausbildung 

einer naturnahen Gewässersohle zu unterstützen und Erosionsschäden vorzubeugen.  

Zu beiden Seiten des Gewässerbettes werden Uferrandstreifen von jeweils 10 m 5 m Breite 

eingerichtet, soweit die Flächen zur Verfügung stehen. Eine Unterhaltung findet nicht mehr 

statt.  

Die geplanten baulichen Maßnahmen werden laufabwärts abschnittsweise dargestellt. 

2.11.1.3.1     Abschnitt 13 

Der Mühlgraben zweigt hier oberhalb des Wehres durch eine Verrohrung nach rechts ab.  

Folgende Maßnahme ist vorgesehen:  

 Entfernung der Verrohrung am Abzweig des Mühlgrabens 

 Anlage einer Grundschwelle am Einlauf des Mühlgrabens 

 Bau einer Furt oder Brücke 

In Verbindung mit dem Umbau der Wehranlage in der Lauter ist die Umgestaltung des Ab-

zweiges zum Mühlgraben vorgesehen. Die bestehende Verrohrung auf einer Länge von 

15 m wird entfernt. Zur Regulierung des Wasserabschlages wird eine Grundschwelle im 

Mühlgrabeneinlauf eingesetzt. Die landwirtschaftliche Anbindung der Flächen zwischen Lau-

ter und Mühlgraben wird dann durch eine Furt an geeigneter Stelle im Mühlgraben ermög-

licht. Das Sohlsubstrat ist ausreichend durchgängig zu gestalten, um den Durchfluss in den 

Mühlgraben aufrechtzuerhalten. Alternativ kann auch eine lichte Brücke die Überfahrt ge-

währleisten.  
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2.11.1.3.2     Abschnitt 12 – 11 

Der Mühlgraben verläuft hier in Mäandern mit teilweise guter Ufergehölzstruktur, ist jedoch 

stark eingetieft mit steilen Ufern. 

 Folgende bauliche Maßnahme ist geplant: 

 Das Profil soll an geeigneten Stellen breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregel-

mäßig und mit flachen Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden. 

2.11.1.3.3     Abschnitt 10 

Der Mühlgraben quert zu Beginn den gedükerten Verlauf des Entwässerungsgrabens. 

Folgende bauliche Maßnahme ist geplant: 

Das Profil soll stellenweise breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelmäßig und mit fla-

chen Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden. 

2.11.1.3.4     Abschnitt 9 

Der Mühlgraben quert einen gedükerten Regenwasserablauf.  

Folgende Maßnahme ist vorgesehen: 

 Verlegung des Mühlgrabens und Verfüllung des alten Verlaufs  

Angepasst an das Gelände beginnt die Verlegung laufunterhalb des Regenwasserdükers 

und oberhalb des Bereichs der Kleingärten hin zur Aue. Der Verlauf erfolgt in Mäandern. Um 

den Höhenunterschied auszugleichen, der sich aus dem Mühlenabsturz des bisherigen Ver-

laufs ergibt, wird zu Beginn eine Sohlgleite eingefügt. Diese überwindet über 18 m im Nei-

gungswinkel 1:30 eine Höhe von 0,60 m. Eine Nachbettsicherung von 9 m schließt sich der 

Sohlgleite an. 

2.11.1.3.5     Abschnitt 8 - 2 

Der alte Mühlgraben verläuft durch die Grundstücke der Ortsrandbebauung.  

Folgende Maßnahme ist geplant: 

 Der neue Verlauf wird unterhalb der Bebauung in Mäandern durch die Aue geführt. 

Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die angestrebte Sohltiefe liegt 

größtenteils bei 40 – 60 cm unter Flur. Die Ufer sind unregelmäßig und mit flachen 

Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden (s. Abb. 4). 

 Verfüllung des alten Verlaufs 
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Abbildung 5: Profilskizze des neuen Mühlgrabenverlaufs 

2.11.1.3.6     Abschnitt 1 

Der alte Mühlgraben verläuft entlang der K82 und mündet dann in die Lauter.  

Folgende Maßnahme ist vorgesehen: 

 Entfernung und Verlegung des Mühlgrabens  

Oberhalb der bestehenden Mündung wird das neugestaltete Gerinne dem ursprünglichen 

Verlauf wieder zugeführt. Um den Höhenunterschied auszugleichen, der sich aus dem Müh-

lenabsturz des bisherigen Verlaufs ergibt, wird vor der Einmündung in die Lauter eine zweite 

Sohlgleite eingefügt. Diese überwindet über 18 m im Neigungswinkel 1:30 eine Höhe von 

0,60 m. Eine Nachbettsicherung von 9 m schließt sich der Sohlgleite an. 

2.11.1.4 Renaturierung des Entwässerungsgrabens 

Der Entwässerungsgraben ist insgesamt ca. 1.000 m lang und beginnt mit Abschnitt 1 an der 

Einmündung des Grabens in die Lauter, nach Abschnitt 7 verlässt der Graben das Plange-

biet in nordwestlicher Richtung.  

Zu beiden Seiten des Gewässerbettes werden Uferrandstreifen von jeweils 5 m Breite einge-

richtet, soweit die Flächen zur Verfügung stehen. Eine Unterhaltung findet nicht mehr statt.  

Die geplanten baulichen Maßnahmen werden laufabwärts abschnittsweise dargestellt. 

2.11.1.4.1     Abschnitt 7 

Der Entwässerungsgraben tritt westlich des Mühlgrabens in das Plangebiet ein.  

Folgende Maßnahme ist geplant: 

 Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelmäßig und 

mit flachen Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden. 

2.11.1.4.2     Abschnitt 6 

Der Entwässerungsgraben kreuzt den Mühlgraben und wird hier durch einen Düker geführt. 

Im weiteren Verlauf ist der Graben einige Meter verrohrt und verläuft dann offen weiter. Die-

se Verrohrung bleibt erhalten. 

Folgende Maßnahme ist geplant: 

 Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelmäßig und 

mit flachen Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden. 
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2.11.1.4.3     Abschnitt 5 

Der Graben ist zum Teil verrohrt, da sich in diesem Abschnitt eine Überfahrt befindet.  

Folgende Maßnahme ist geplant: 

 Die Verrohrung wird entfernt und der Graben offen weitergeführt.  

 Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelmäßig und 

mit flachen Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden. 

2.11.1.4.4     Abschnitt 4 

Der Entwässerungsgraben verläuft gradlinig durch die Aue. 

Folgende Maßnahme ist geplant: 

 Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelmäßig und 

mit flachen Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden. 

2.11.1.4.5     Abschnitt 3 

Der Graben verläuft gradlinig durch die Aue.  

Folgende Maßnahme ist geplant: 

 Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelmäßig und 

mit flachen Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden. 

2.11.1.4.6     Abschnitt 2 

Der Graben verläuft gradlinig durch die Aue.  

Folgende Maßnahme ist geplant: 

 Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelmäßig und 

mit flachen Böschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden. 

2.11.1.4.7 Abschnitt 1 

Der Graben wird unter einer Überfahrt durch ein Rohr weitergeführt. Um die Erreichbarkeit 

aller Flächen zu gewährleisten, soll die Überfahrt zum Teil erhalten bleiben. Einige Meter vor 

der Mündung in die Lauter ist der Entwässerungsgraben mit einer Seiten- und Sohlsicherung 

aus Steinsatz versehen.  

Folgende Maßnahme ist geplant: 

 Die Verrohrung laufunterhalb der verbleibenden Überfahrt wird entfernt und der Gra-

ben ab hier offen weitergeführt.  

 Es erfolgt der Einbau eines Regelwehrs 10 – 5 Meter oberhalb der Einmündung in die 

Lauter. Unterhalb des Regulierungswehres wird das Gerinne durch Schüttsteine ge-

sichert (siehe 3.2.2 und Abb. 6). 
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2.11.2 Entwicklung naturnaher Auen 

Im Zuge der Renaturierung werden ergänzend zu den Maßnahmen zur Gewässerstruktur-

verbesserung auch Maßnahmen durchgeführt, die im Bereich der Aue liegen. Sie dienen der 

Wiedervernässung des Talbereichs und der Wiederherstellung natürlicher Verhältnisse beim 

Bodenwasserhaushalt. Die Grundwasserneubildung wird erhöht, da das Wasser im Auenbe-

reich durch die längere Verweildauer auf der Fläche eine größere Versickerungsrate erlangt. 

Die dadurch vermehrt entstehende Verdunstungskälte wirkt sich klimarelevant auf die Ent-

stehung von Kaltluft aus. 

Einbau eines Regulierungswehrs zur Steuerung des Wasserhaushaltes 

Im westlichen Teil wird durch den Einbau eines Regelwehrs (siehe Abb. 4) in den Entwässe-

rungsgraben „Auf dem Weidich“ 10 – 15 Meter oberhalb der Einmündung (siehe Abschnitt 1 

des Entwässerungsgrabens) in die Lauter die Möglichkeit zum Einstau von Wasser und so-

mit der Erhöhung der Grundwasserstände geschaffen. Unterhalb des Regulierungswehres 

soll das Gerinne weiterhin durch Schüttsteine gesichert werden. 

 

Abbildung 6: Skizze eines manuell regulierbaren Wehres 

Anlage von Flachwasserbereichen, Versorgung durch Flutrinne und Rücknahme von 

Drainagen 

Im östlichen Teilbereich der Aue sollen Feuchtlebensräume mit offenen Wasserflächen und 

periodisch überschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter geschaffen werden, um die 

Lebensraumkapazität für lokale Arten deutlich zu erhöhen. Zwischen Lauter und Bahnlinie 

werden ins Gelände eingepasste Flachwasserbereiche in Form von Flutmulden angelegt. 

Diese werden so gestaltet, dass auch bei Trockenheit noch Restwassermengen vorhanden 

sind. Die Ufer werden mit flach ausstreichenden Böschungen in einem Neigungsverhältnis 

von ca. 1:10 so angelegt, dass Zonen unterschiedlicher Tiefe entstehen. In den flacheren 

Bereichen beträgt die Tiefe der Flutmulden 0,5 m bis 0,8 m, in den tieferen Bereichen 1,0 m 

bis 1,5 m. Der Übergangsbereich von Tief- zu Flachzone wird erfolgt in größtenteils mit einer 

Neigung von 1:1, aber auch mit flacheren Ausstiegen im Neigungsverhältnis von 1:5, um 

eine mögliche Gefährdung von Weidevieh auszuschließen. 

Durch eine Flutrinne werden diese Teiche vom Überschwemmungsbereich der Lauter aus 

mit Wasser versorgt. Ihr Profil wird mit flachen Böschungen im Verhältnis 1:5 vorgeformt. 

Des Weiteren ist an einer Stelle die Durchfahrt für landwirtschaftliche Fahrzeuge durch fla-

chere Böschungen zu gewährleisten. 
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Abbildung 7: Schemaskizze der Flachwasserbereiche im östlichen Teilbereich der Aue 

Die Unterhaltung evtl. vorhandener Drainagen, die die ehemals feuchten bis nassen Stand-

orte entwässern, wird aufgegeben, Drainagestränge unbrauchbar gemacht, durch die Bau-

maßnahmen unterbrochene Drainagen werden nicht wieder hergestellt. Da lt. Auskunft der 

Gemeinde Angersbach, Herrn Seifert, keine Drainagepläne dieses Gebietes vorliegen, wer-

den im Rahmen der Bauausführung für die genaue Lokalisation der Drainagen im Gelände 

Querschläge angelegt. An geeigneten Stellen (durchschnittlich im Abstand von 50 m) werden 

die Drainagestränge dann freigelegt, auf eine Länge von jeweils 5 m entfernt und der Was-

serstrom unterbrochen, indem die verbleibenden Enden in bindiges Tonmaterial eingebettet 

werden, welches verdichtet wird.  
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3 Auswirkungsprognose 

3.1 Voraussichtliche Wirkungen auf den Grundwasserstand und 

Kulturzustand der angrenzenden Flurstücke 

Durch den Rückbau der Drainagen, die Anlage von Flachwasserbereichen und die Schaf-

fung von Hochwasserübertritten kommt es zu einer flächigen Vernässung des östlichen 

Plangebietes. Das Aufstaumanagement im westlichen Teil wurde so ausgerichtet, dass die 

Naturschutzziele erreicht werden, die Mahdfähigkeit der Flächen jedoch erhalten bleibt. Die 

Aufstauhöhe des Grabens wird so gewählt, dass keine außerhalb des Gebietes gelegenen 

Flächen betroffen werden.  

Die verkehrsgerechte Bauausführung der Furt bzw. der lichten Brücke am Mühlgraben ge-

währleistet weiterhin den Zugang zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen.  

Eine zeitweise Vernässung und damit Erhöhung des Grundwasserspiegels ist innerhalb des 

Plangebiets ausdrücklich erwünscht und steht der angestrebten extensiven Beweidung nicht 

im Wege. Es ist nicht davon auszugehen, dass es durch die geplanten Maßnahmen an der 

Lauter zu häufigeren Überflutungen unterhalb des Plangebietes gelegener Flächen kommt.  

3.2 Voraussichtliche Wirkungen auf die Fischerei 

Eine Beeinträchtigung der fischereilichen Nutzung der Lauter durch die geplanten Maßnah-

men ist nicht zu erwarten. Durch den geplanten Wehrumbau, Aufweitungen des Gewässers, 

die Leitwerke, die Verbesserung der Sohlstruktur und die damit verbundene Strömungsdiffe-

renzierung (vgl. Kapitel 3.2.1.2) ist im Gegenteil davon auszugehen, dass sich durch die ge-

planten Maßnahmen die Lebens- und Fortpflanzungsbedingungen für Fische verbessern. 

3.3 Voraussichtliche Wirkungen auf Verkehrsanlagen 

Eine Übersicht über die Verkehrsanlagen im Plangebiet ist Kapitel 2.9.1 zu entnehmen. 

Der Abschnitt des Radweges R4, der das Plangebiet quert, kann über eine alternative Tras-

se kleinräumig um das Plangebiet herumgeführt werden.  

Die landwirtschaftlichen Flächen werden durch nicht öffentliche Graswege erschlossen, die 

in die Bewirtschaftung miteinbezogen werden. Hierfür werden Flächen mit entsprechendem 

Wegerecht zur Verfügung gestellt. Sollte eine Flurbereinigung erfolgen, kann durch eine ent-

sprechende Umlegung die benötigte Wegefläche minimiert werden.  

Die Überfahrt zu den zwischen Mühlgraben und Lauter gelegenen Flächen wird durch eine 

Furt oder lichte Brücke gesichert. 

Die das Plangebiet querende K82 wird von den Maßnahmen nicht tangiert.  

Somit ist keine Beeinträchtigung von Verkehrsanlagen zu erwarten. 
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3.4 Voraussichtliche Wirkungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen 

Wasser- und Abwasserleitungen 

Im westlichen Plangebiet verlaufen verschiedene Kanalleitungen mit Misch-, Regen- und 

Schmutzwasser (Planauskunft der Gemeinde Wartenberg vom 21.09.2009 (vgl. Kap.2.9.2 

und Abb.1). 

Im Bereich der geplanten Einmündung des zu verlegenden Mühlgrabens verlaufen ein 
Mischwasserkanal und eine Frischwasserleitung. Da der Kanal in diesem Bereich in ausrei-
chender Tiefe verläuft, sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Genaue Tiefen der 
Frischwasserleitung sind lt. Gemeindeauskunft, Herrn Seifert, nicht bekannt. Es ist davon 
auszugehen, dass die Frischwasserleitung weitgehend parallel zum Kanal verläuft. Bei den 
Bauarbeiten sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.  

Des Weiteren mündet hier ein Regenwasserkanal in den bestehenden Mühlgraben. Die Ein-
leitung bleibt im geplanten Verlauf weitgehend erhalten und wird baulich angepasst.  

"Auf der Stegwiese“ tangiert der Mühlgraben einen Mischwasserkanal. Der geplante Verlauf 
wird hier ca. 10 Meter nördlich vorbeigeführt.  

Eine Regenwasserkanal-Einleitung in den bestehenden Mühlgraben wird im Bereich der 
Mühle durch den vorgesehenen Schutzdamm abgeschnitten. Die Weiterführung des Kanals 
und Einleitung in ein Gewässer wird im Rahmen der Deichplanung geklärt. 

Im Bereich "Auf der Mühlwiese“ überquert der geplante Mühlgraben einen Regenwasserka-
nal. Da dieser in einer Tiefe von ca. 2,30 m (Sohle) verläuft, ist von keinen negativen Auswir-
kungen auszugehen. Bei den Baumaßnahmen sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu 
ergreifen. 

In den bestehenden Mühlgraben mündet südwestlich von "Auf den Mühlwiesen“ in diesem 
Abschnitt ein Regenwasserkanal. Zur Gewährleistung der Vorflut soll dieser offen weiterge-
führt werden und in das neue Bachbett münden. Der bestehende Mühlgraben muss in die-
sem Bereich verschlossen werden. 

Im Bereich am Beginn des neuen Bachbettes des Mühlgrabens ist ein Regenwasserkanal 
unter dem Mühlgraben gedükert. Obgleich dieser sehr tief verläuft, wird hier zur Sicherheit 
der Beginn der Mühlgrabenverlegung ein Stück unterhalb dieser Stelle erfolgen. 

In den Graben „Auf dem Weidich“, der mit Hilfe eines regulierbaren Wehres die Vernässung 
der Aue induzieren soll, mündet ein Regenwasserkanal (in Höhe der Sohle des Grabens). 
Um einen Rückstau zu vermeiden, soll dieser im unteren Teil (kurz unterhalb der Querung 
der Gasleitung) verlegt werden und unterhalb des Wehres in den dort befestigten Graben 
geleitet werden. 

Gasleitungen 

Durch das westliche Plangebiet verläuft in südöstlicher Richtung die Gashochdruckleitung 

Fulda-Homberg/Ohm (Planauskunft GWV-Fulda vom 24.09.2009). Um Konflikte zu vermei-

den, wird der Graben bereits einige Meter oberhalb in sein bestehendes Bett überführt wer-

den. Die Baumaßnahmen tangieren den 3-m-Schutzstreifen der Gasleitung, daher sind be-

sondere Vorsichtsmaßnahmen zu beachten und der Gasversorger im Rahmen der Ausfüh-

rung zu beteiligen.  

Die in diesem Bereich ebenfalls verlaufende Gasversorgungsleitung ist in ausreichender 
Tiefe unter den bestehenden Mühlgraben gedükert. Bei den Baumaßnahmen sind entspre-
chende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. 



Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/Maar und Großenlüder/Müs   

Ergänzende Unterlage zum Landschaftspflegerischen Begleitplan für die Ausgleichsfläche Angersbach 

Teil I – Renaturierungsplanung, Erläuterungsbericht 

PNL – Planungsgruppe für Natur und Landschaft • Raiffeisenstr. 7 • 35410 Hungen 30 

Stromleitungen 

Im Plangebiet sind 20 kV- und 0,4 kV-Kabelleitungen verlegt (Planauskunft der OVAG vom 

04.11.2009). Bei einer Verfüllung des alten Mühlgrabens sollten diese beachtet werden, an-

sonsten gehen von den geplanten Maßnahmen keine negativen Auswirkungen  

Telefonleitungen 

Durch den östlichen Planungsbereich quert im Maßnahmengebiet eine Telekomleitung die 

Aue in nordsüdlicher Richtung in etwa einem Meter Tiefe (Planauskunft der Telekom vom 

29.09.2009). Die Leitung soll im Maßnahmenbereich tiefer gelegt werden.  

Somit sind durch die geplanten Maßnahmen keine Beeinträchtigungen der im Plangebiet 

verlaufenden Versorgungsleitungen zu erwarten. 

3.5 Schadensverhütende und –mindernde Einrichtungen 

Gemäß dem durch das Büro Björnsen erstellten hydrologischen Nachweis ist für den be-

trachteten Bereich keine Verschärfung der Hochwassersituation zu erwarten. Vergleiche 

hierzu die Unterlagen Nr. 12.11 und 12.12 Hydrologischer Nachweis Text und Karten. 

Schadensverhütende und –mindernde Einrichtungen sind nicht erforderlich, da durch die 

Maßnahmen auch keine sonstigen Schäden bzw. Beeinträchtigungen auf benachbarten 

Flurstücken, der fischereilichen Nutzung und von Infrastruktureinrichtungen zu erwarten sind. 
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4 Kostenschätzung 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Kosten der Renaturierungsmaßnahmen: 

Tabelle 4: Kostenschätzung der Renaturierungsmaßnahmen (ohne Grunderwerb) 

Maßnahmenbeschreibung 

Renaturierungen und Hochwasserschutz an der 
Lauter sowie Aufwertung der zugehörigen Aue im 
Bereich Angersbach 

Einheit Einzelpreis 
pro Einheit 
netto [Euro] 

Gesamtkosten 
netto [Euro] 

Einstellung der Gewässerunterhaltung an der Lauter - - - 

Renaturierung Lauter 

Entfernung bestehender Uferbefestigung 

Aufweitung an der Lauter 

Anlage von Leitwerken 

Erleichterter Hochwasserübertritt  

Anlage von Grundschwellen 

  1.820  
lfm 

350,00 637.000,00 

Umbau der Wehranlage 1 Stk. 100.000,00 100.000,00 

Entfernung von Verrohrung am Abzweig des Mühlgra-
bens 

Bau einer Furt/Brücke 

15 lfm 

1 Stk. 

500,00 

30.000,00 

7.500,00 

30.000,00 

2 Sohlgleiten im Bereich des Mühlgrabens  2 15.000 30.000,00 

Entfernung und Verlegung des Mühlgrabens 

(ca. 1060 m Neugestaltung, ca. 770 m Rückbau) 

 

4.100 m³ 

 

12,00 

 

49.200,00 

Umgestaltung der Gräben 805 lfm 3,50 2.817,50 

Verlegung von Telefonleitungen  15 lfm 45,00 675,00 

Anlage von Flachwasserbereichen (auf 4400m²)  

Anlage einer Flutrinne als Zuleitung (260m) 

1.900 m³ 

550 m³ 

12,00 

12,00 

22.800,00 

6.600,00 

Einbau eines Regulierungswehrs zur Steuerung des 
Wasserhaushaltes der Aue 

1 Stk. 1.000,00 1.000,00 

Rücknahme von Drainagen ca.500 
lfm 

2,00 1.000,00 

Bausumme als Gesamtsumme netto   888.592,50 
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